
Donnerstag, 22. Marz 2018/Nr. 12 

Keine Nachtruhe 
für"den Biber 
Wallisellen: Naturschutz kontra Laufveranstaltung 
Führt ein Teil der Laufstrecke 
des Glatt Nightruns, welcher 
am kommenden Samstag 
seine zweite Auf1age erfàhrt, 
mitten durch das Naturschutz-
gebiet «Hinterem Grindel»? 
«Ja», behauptet der Wallisel-
ler Kurt Benz und spricht von 
einer illegalen Durchführung. 
«Nein», entgegnet der 
Gemeinderat. Die Strecke 
führe zwar dem Kommunalen 
Schutzgebiet entlang, be6nde 
sich selber aber in der 
Erholungszone • 

• Thomas Hügli 

«Hier wird der Naturschutz buch-
sUiblich mit Füssen getreten», 
empõrt sich Kurt Benz. Gemeint ist 
clie Streckenführung des Glatt Night-
runs, der nach dem Erfolg im letzten 
Jahr am komrnenden Samstag nach 
dem Eindunkeln zum zweiten Mal 
gestartet wird. Vom Einkaufszent-
rum Glatt verHiuft der Laufweg zwi-
schen Grindelwald und Autobahn 
durch einen Teil der «Restnatur» auf 
Walliseller Boden bis zur Beef 
Ranch in der Herzogenrnühle. 
Zurück ins Glatt geht es dann ent-
lang den Bahngeleisen durch den ur-
banen Teil der Gemeinde. Benz und 
anderen Naturschützem ist es ein 
Dom im Auge, dass die Gemeinde 
Wallisellen dem Laufevent clie selbe 
Streckenführung wie im letzten Jahr, 

Wertvoller Lebensraurn für gefahrdete Tier- und pflanzenarten: 
Irn Kornrnunalen Schutzgebiet «Hinterern Grindel» ist der Mensch nur 
Gast. (Fotos: C. Albrecht) 

mitten durch die Lebensraume be-
drohter Tierarten wie Eisvogel, Was-
seramsel und Biber, bewilligt hat. 
Noch dazu im Frühjahr, wenn die 
Tiere wahrend der Paarung und 
Brutpflege besonders gefahrdet 
sind. «Der Gesetzgeber hat aus-
drücklich festgehalten, diese Tiere 
vor stõrenden und belastigenden 
Einwirkungen zu schützen», beruft 
sich Benz auf die Kantonsverfassung 
sowie die Schutzverordnung für das 
Komrnunale Schutzgebiet «Hinte-
rem Grindel». Ein Greuel sind für 
ihn insbesondere die Licht- und Lar-
mernissionen, welche die rnit Stirn-
lampen bewehrten Hundertschaften 

von Laufem verursachen und von 
den Veranstaltem gemass Anküncli-
gung auf der Website rnit Lichteffek-
ten auf der Strecke, rnit der Abgabe 
von Knicklichtern und Blink-Ringen 
sowie rnit Schrittmachem auf 
Fahrradem rnit Musik und Beleuch-
tun g zusatzlich verstarkt werden. 
Folglich hat Benz vor zehn Tagen ei-
ne Eingabe an den Gemeinderat ge-
macht, in der er seine Bedenken zur 
Streckenführung aussert, die Bewil-
ligung als behõrdlichen Fehlent-
scheid brandmarkt und eine geset-
zeskonforme Korrektur verlangt. 

(Fortsetzung au! Seite 2) 
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Keine Nachtruhe für denBiber 

«Hinterem Grindel»: Naturidyll auf Walliseller Boden. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Vertretbare StreckenfiihÍ'ung 
In seiner schriftlichen Antwort, die 
dieser Zeitung vorliegt, weist der Ge-
meinderat den Vorwurf, punkto Na-
turschutz auf beiden Augen blind zu 
sein, mit alier Entschiedenheit von 
sich. Der Gemeinderat und die Ver-
anstalter hatten bereits bei der erst-
maligen Austragung des Anlasses irn 
vergangenen Jahr eine mi:iglichst op-
tirnale Streckenführung thematisiert. 
Schon damals galt es, alle unter-
schiedlichen Interessen bestmi:iglich 
zu berücksichtigen. Der Gemeinde-
rat streitet nicht ab, dass die Lauf-
strecke teilweise entlang des Natur-
schutzgebietes «Hinterem Grindel» 
führt. Doch «der Weg der Lauf-
strecke selber befindet sich nicht im 
Naturschutzgebiet, sondern in der 
Erholungszone». Zudem wurden in 
der Bewilligung des Anlasses dem 
Veranstalter mehrere Auflagen ge-
macht, durch die das Naturschutzge-
biet mi:iglichst wenig Lãrm- und 
Lichtemissionen ausgesetzt wird. «So 
sind beispielsweise Lichtanimatio-

nen, die Ausleuchtung des Weges so-
wie die Begleitung der Uiufer durch 
Radfahrer mit Musik in diesem 
Streckenabschnitt nicht gestatte1:», 
führt der Gemeinderat weiter aus. 
Und auch die Verpflegungsstationen 
und Animationsposten seien weit 
weg vom Schutzgebiet positioniert. 
Damit werde zusatzlich beabsichtigt, 
auch die Zuschauer ausserhalb der 
Wegstrecke entlang des Naturschutz-
gebietes zu konzentrieren. «Mit die-
sen flankierenden Massnahrnen wird 
die Belastung des Naturschutzgebie-
tes durch den Laufanlass mi:iglichst 
reduzier1:», ist der Gemeinderat 
überzeugt. Folglich ist der Gemein-
derat der Ansieht, dass mit der Be-
willigung des Nightruns weder die 
von Kurt Benz ins Feld geführten ge-
setzliehen Bestimmungen noeh die 
Verordnung über Schutz und Pflege 
des Gebiets «Hinterem Grindel» 
verletzt werden. Die Strecken-
führung entlang des Naturschutzge-
bietes werde unter Berüeksiehtigung 
der erwahnten Auflagen somit als 
vertretbar beurteilt, sehreibt der Ge-
meinderat absehliessend. 

Nachspiel programmiert 
Kurt Benz ist von dieser Argumenta-
tion nieht besonders angetan. «Eine 
ahnliche Streckenführung, aber un-
ter Ausklammerung des sensiblen 
Naturbereichs, ware durchaus mi:ig-
lich gewesen», ist er überzeugt. Benz 
ist bekannt dafür, dass er die Arbeit 
der · Gemeindebehi:irden bei Bau-, 
Denkmal- sowie Natursehutzfragen 
ausserst kritiseh beaugt. Mit Ein-
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sprachen und Rekursen halt er di ese 
regelrnassig auf Trab. Aueh seheut er 
sich nicht vor einem Gang dureh die 
geriehtlichen lnstanzen, wenn es sei-
ner Meinung naeh angezeigt ist. Und 
auch in diesem Fali will Benz Klar-
heit: «leh werde wegen dieser Bewil-
ligung mit einer Aufsichtsbeschwer-
de an den Bezirksrat gelangen». Die 
Post naeh Bülaeh werde in diesen 
Tagen aufgegeben. 
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